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Evangelische Kirchengemeinde _________________________

Zusammensetzung des Kirchengemeinderats


	Name, Vorname
	gewählt seit oder Mitglied Kraft Amtes oder berufene Mitglieder 
--> bitte eintragen 

	 Vorsitzende/Vorsitzender 1)
	

	 Stellvertretender Vorsitz 2)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Feststellungsbefugnis (§ 23 Abs. 8 und 9 LWG) 3) 
Erstmalig und bei Veränderungen bitten wir dies unverzüglich dem VSA/DLZ mitzuteilen

	Name, Vorname
	KGR-Beschluss vom
	 Bei Veränderung:                       KGR Beschluss vom 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Ort, Datum, Unterschrift, Person im Vorsitzendenamt des Kirchengemeinderats


1) Ist die Pfarrperson nicht Vorsitzende/r, ist sie in das Amt des/r Stellvertreters/in zu wählen (§ 23 Abs. 2 LWG)
2) Bei mehreren Stellvertretern ist eine Rangfolge festzulegen (§ 23 Abs. 1 LWG)
3) Auszug: Abs. 8: Feststellungsvermerk für Zahlungen erteilt die Person im Vorsitzendenamt gemeinsam mit einer weiteren Person und Vorlage der Rechnung beim zuständigen VSA/DLZ zur Anordnung. Abs. 9: Delegation der Befugnis per Beschluss.
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EOK Gemeindefinanzen / Ablage im Beiheft der Kirchengemeinde 
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